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§ 98 AktG Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder

 AktG - Aktiengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit eine mit ihren Aufgaben und mit der Lage der Gesellschaft

in Einklang stehende Vergütung gewährt werden. Ist die Vergütung in der Satzung festgesetzt, so kann eine

Satzungsänderung, durch die die Vergütung herabgesetzt wird, von der Hauptversammlung mit einfacher

Stimmenmehrheit beschlossen werden.

2. (2)Den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats kann nur die Hauptversammlung eine Vergütung für ihre Tätigkeit

bewilligen. Der Beschluß kann erst in der Hauptversammlung gefaßt werden, die über die Entlastung des ersten

Aufsichtsrats beschließt.

3. (3)Sollen mit eigenen Aktien oder mit Aktien von dritten nicht unter § 66 fallenden Personen zu bedienende

Optionen Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens eingeräumt werden,

so hat der Vorstand der Hauptversammlung einen Bericht gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 zu erstatten und offenzulegen.

In Kraft seit 01.08.2009 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/66
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/159
file:///

	§ 98 AktG Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
	AktG - Aktiengesetz


